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Sitzungsvorlage des Bau- und Werksausschusses 
am  02.08.2021 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: BA 120/2021 
 
Vergabe Herstellung Asphaltdeckschicht in Benzstraße BA 2012 und BG 
Mittlere Platte           
 

 
Anlage/n:       

 
Sachbericht: 
 
Das im Jahr 2017 hergestellte Baugebiet Mittlere Platte ist weitgehend bebaut. In 
diesem Jahr ist die Fertigstellung der noch fehlenden Deckschicht in der Fahr-
bahn und des Gehweges vorgesehen. In die Ausschreibung wurde zusätzlich die 
Herstellung der Asphaltdeckschicht in dem im Jahr 2012 hergestellten Abschnitt 
der Benzstraße mit aufgenommen. 
 
Die vom Bauamt erstellten Ausschreibungsunterlagen wurden an 10 Baufirmen 
versandt.  
Bis zum Submissionstermin am 21.7.  haben 7 Firmen ein Angebot abgegeben. 
Das mindestnehmende Angebot beläuft sich auf 111.327,05 € brutto. Das zweit-
platzierte Angebot liegt bei 118.028,05  €, das höchste Angebot liegt bei 
172.829,63 €. 
  
Der Anteil der Kosten für die Herstellung der Asphaltdeckschicht im BG Mittlere 
Platte beträgt 81.910,37 €, diese  wurden zuvor auf 120.000,-- € geschätzt bzw. 
im HH angesetzt. Für die Benzstraße beträgt der Kostenanteil 29.416,68 € bzw. 
Schätzung und Haushaltsansatz jew. 37.000,-- €. 
Die Ausführung im Baugebiet Mittlere Platte kann erst nach Fertigstellung der 
derzeitigen Pflasterarbeiten, ab ca. Mitte September erfolgen. Im Bereich der 
Benzstraße ist die Ausführung der Arbeiten mit den hinterliegenden Anliegern ab-
zustimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
Der Auftrag zur Herstellung der Asphaltdeckschichten im BG Mittlere Platte und 
der im Jahr 2012 hergestellten Benzstraße ergeht an den Mindestbieter  zum Brut-
toangebotspreis i.H. von 111.327,05 €. 
 
 
 
 
 
   
   
   
Hermann Rittler  Dr. Wolfgang Fendt  
Dipl.-Ing.(FH)  1. Bürgermeister 

 



Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle 6300.9500 eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel ein-
gestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 


